
Bezirk Münsterland 
- Breitensport - 

 
   

 

Quadro-Pokal für Breitensportmannschaften 
Damen und Herren 

 
Auch im Winterhalbjahr 2010/11 führt der Bezirk Münsterland wieder die Spiele um den 

Quadro-Pokal durch.  Der Spielmodus, anders als bei reinen Clubvergleichsspielen, stößt auf 

größtes Interesse und findet bei allen teilnehmenden Mannschaften höchste Anerkennung. 

 
Spieltermine: 

Vorrunde: Oktober/November 2010  (1 Turnierteilnahme) 

Zwischenrunde: Februar/März 2011 (1 Turnierteilnahme) 

Finalturnier: 23.03.2011 in Greven und 26.03.2011 in Werne 

 

Die Spiele finden samstags statt. Bei entsprechendem Interesse können Turniere auch 

Mittwoch/Donnerstag vormittags stattfinden. Spieltermine und Zeiten werden nach der 

Auslosung bekanntgegeben. 

 

Spielorte:  

Greven, Werne, Nordkirchen, Reken  

 

Nenngeld:  

50,00 € je Turnierteilnahme (für Hallenmiete, Tennisbälle usw.) 

 

Meldeschluss: 10.10.2010             Auslosung: 12.10.2010 

 

 

Turnierleitung: 

Jan-Bernd Pernhorst  Vorsitzender Bezirk Münsterland 

Norbert Kersten  Bezirksbreitensportwart 

Heidi Jennert     Bezirksbreitensportausschuss 

Annette Schlüter  Bezirksbreitensportausschuss 

Otto W. Bühler  Bezirksbreitensportausschuss 

 

 

Turnier-Richtlinien: 

1. Der Quadro-Pokal ist ein Mannschaftsturnier (4 Einzel, 2 Doppel) für alle Spieler/-

innen im WTV Bezirk Münsterland, die nicht an den offiziellen Wettspielen (the 

League gemeldet) teilnehmen. 

2. Gespielt wird an den gewählten Spielorten in Gruppen zu 4 – 6 Mannschaften nach 

bewährtem Pokal-Modus. 

3. Sollten für einen Spielort/-Termin nicht genügende Meldungen vorliegen, werden 

nach Rücksprache mit den Mannschaften neue Zuordnungen getroffen. 

4. Das Nenngeld ist bar zahlbar zu Beginn eines Turniers. Das Nenngeld wird auch 

fällig, wenn die Mannschaft nach der Auslosung zurückgezogen wird. 

5. Ein  zusätzliches Ordnungsgeld von 30,00 € wird fällig bei kurzfristiger Abmeldung 

innerhalb 1 Woche vor Turnierbeginn oder bei Nichtantreten am Spieltermin. 

6. Änderungen aus wichtigem Anlass behält sich die Turnierleitung vor. 

 

 


